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am Freitag, dem 08. April 2011, 15:30 Uhr findet im Sitzungssaal der
Geschaftsstelle Bergheim, Bethlehemer StraRe 25, 50126 Bergheim
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»Volkshochschule Bergheim* statt, die hiermit 6ffentlich bekannt
gemacht wird
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am Dienstag, dem 12.04.2011 findet um 18:00 Uhr im Ratssaal des Rat-
hauses, Alte KdIner StraRRe 26, die 13. Sitzung des Rates der Stadt Pulheim
statt
Bedburg
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betreffend der friithzeitigen Beteiligung fiir den Bebauungsplan Nr. 15/
Kaster, 12. Anderung ((Bebauungsplan der Innenentwicklung)
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Offentliche Bekanntmachung

Bergheim

Zweckverband Volkshochschule

Volkshochschule Bergheim ==

Am Freitag, dem 8. April 2011, 15:30 Uhr findet im Sitzungssaal der Geschéftsstelle Bergheim,
Bethlehemer Stral3e 25, 50126 Bergheim eine Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes
"Volkshochschule Bergheim" statt, die hiermit 6ffentlich bekannt gemacht wird.

Tagesordnung

Offentliche Sitzung

1. Bestellung einer stellvertretenden Schriftfiihrerin

2. Beschluss uber die Verwendung von im Zuge des Jahresabschlusses festgestellten
Ergebnisverbesserungen

3. Genehmigung von Uber- und aul3erplanmafigen Aufwendungen und Auszahlungen im
Jahresabschluss 2007

4. Bericht der Verwaltung tber den Abschluss des Haushaltsjahres 2007

5. Bericht der Vorsitzenden des Rechnungspriifungsausschusses uber die Prifung der
Jahresrechnung 2007

6. Beschluss Uber die Jahresrechnung 2007 — Entlastung des Verbandsvorstehers
7. Mitteilungen

8. Anfragen

Nicht 6ffentliche Sitzung

1. Mitteilungen

2. Anfragen

Bergheim, 29.03.2011
gez. W. Moll
Vorsitzender der




Stadt Pulheim Pulheim, 31.03.2011
Der Birgermeister

Bekanntmachunag

Am Dienstag, dem 12.04.2011 findet um 18:00 Uhr im Ratssaal des Rathauses, Alte Kélner Stral3e 26,
die 13. Sitzung des Rates der Stadt Pulheim statt.

TAGESORDNUNG

l. Offentlicher Teil

1 Einfihrung und Verpflichtung neuer Ratsmitglieder

2 Einwohnerfragestunde

3 Feststellung des Ergebnisses des Blrgerentscheids vom 27.02.2011

4 Weiterentwicklung der Pulheimer Bildungslandschaft

5 Einladung zum Mayor-Making in Fareham - Genehmigung einer Dienstreise

6 Zugigkeitserweiterung am Geschwister-Scholl-Gymnasium flr das Schuljahr 2011/12
7 Vertretung des Seniorenbeirates in Ausschiissen

8 Betreuungskonzept fir obdachlose Menschen in Pulheim

9 Schiilerstatistik 2010/2011

Schulentwicklungsplanung

10 Jugendhilfeplan - Teilfachplan Spielplatze
3. Fortschreibung 2011

11 Bekanntgabe der im Haushaltsjahr 2009 in der Zeit vom 01.11.2009 bis 31.12.2009 und im
Haushaltsjahr 2010 bewilligten unerheblichen, unabweisbaren tber- und auR3erplanmalii-
gen Aufwendungen und Auszahlungen

12 Genehmigung einer erheblichen tberplanméaligen Aufwendung und Auszahlung
hier: Erweiterung der Katholischen Grundschule Bachstr.

13 Ubertragung von Ermachtigungen gemaR § 22 Gemeindehaushaltsverordnung

14 Bebauungsplan Nr. 33/9 Brauweiler, 1. und 2. Anderung 1301
Bereich: Guidelplatz
- Anderung geméaR § 13 BauGB
- Satzungsbeschluss

15 Ausbau der Erneuerbaren Energien, Energieeffizienz vorantreiben und Atomzeitalter be-
enden
- Dringlichkeitsantrag der Fraktion Blindnis 90/Die Grinen v. 29.03.2011



16 Gremienumbesetzungen
17 Mitteilungen

18 Anfragen

1. Nichtoffentlicher Teil

1 Annahme einer Erbschaft

2 Neubau Feuerwehrhaus Geyen
- Hier Vergabe Zimmerarbeiten

3 Mitteilungen

4 Anfragen

5 Festlegung der Beschlisse, die der Presse bekannt gegeben werden sollen

gez. Frank Keppeler Aushang vom 05.04.2011
BlUrgermeister bis 13.04.2011

Bekanntmachung der Sitzung des Rates vom 12.04.2011 Seite 2



STADT BEDBURG DER BURGERMEISTER

Offentliche Bekanntmachung der
STADT BEDBURG

betreffend der frihzeitige Beteiligung fur
den Bebauungsplan Nr. 15/Kaster, 12. Anderung
(Bebauungsplan der Innenentwicklung)
- Teilgebiet an der , StresemannstralR3e”, St.-Rochus-Stral3e und
»Hans-Bockler-Stral’e” in Kaster -

RAHMENPLAN KASTER

hier: Bekanntmachung der friihzeitigen Beteiligung der Offentlichkeit gemaR
§ 3 (1) Baugesetzbuch (BauGB)
»,Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren“

Der Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Bedburg hat in seiner Sitzung am
15.03.2011 den Beschluss zur frithzeitigen Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3
Abs. 1 BauGB, in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004
(BGBI. | S. 2414), zuletzt geandert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 31. Juli 2009
(BGBI. | S. 2585), fur die 12. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 15/Kaster gefasst.

Mit der Aufstellung dieses Bauleitverfahrens ist beabsichtigt, die planungsrechtliche
Grundlage zu schaffen, um die aus dem Rahmenplan Kaster mit vorgeschaltetem
stadtebaulichen Realisierungswettbewerb definierten Ziele und Ergebnisse umsetzen
zu konnen.

Anzeichen, dass dieses Vorhaben einer Pflicht zur Durchfiihrung einer Umweltver-
traglichkeitsprifung unterliegt, liegen nicht vor. Ferner werden durch dieses Verfah-
ren keine Eingriffe vorbereitet oder begrindet, die eine nachhaltige Umweltun-
vertraglichkeit darstellen. Eine Beeintrachtigung von FFH-Gebieten (Flora- Fauna-
Habitat- Gebiet) oder Vogelschutzgebieten liegen ebenfalls nicht vor. Bei diesem
Bauleitverfahren handelt es sich Uberwiegend um eine Planung im Bestand. Daher
ist gem. 8§ 13a i.V.m. § 13 (3) BauGB nicht beabsichtigt, eine férmliche Umweltpri-
fung nach 8 2 (4) BauGB durchzuftihren. Fir das anschlieRende Verfahren der inn-
erbereichlichen Entwicklung sollen die Vorschriften des § 13a BauGB angewendet
werden.

Der Plangeltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 15/Kaster, 12. Anderung betrifft
im Wesentlichen die Flachen der sudlichen Bebauung der ,St.-Rochus-Strafl3e” in
Ostlicher Richtung ab Einmundung ,Maximilianstralle“ bis einschlief3lich zur alten
Bahnlinie Ecke ,Franz-Voosen-StralRe”, die nordliche Bebauung in 6stlicher Richtung
der ,St.-Rochus-Straf3e* ab Einmindung ,,Gustav-Heinemann-Stral3e”, insbesondere
der jetzigen Rathausflachen und Feuerwehr, die Objekte der ,Adenauerstral3e”, der
Objekte der zugehdrigen StralRe ,Am Rathaus” bis einschlief3lich der Flachen des
jetzigen Parkplatzes der Tennishalle / Veranstaltungshalle-Kaster sowie die Objekte
der dstlichen ,Stresemannstral3e”, die jetzigen Tennisplatze sowie die Ackerflachen
nordlich der Veranstaltungshalle-Kaster bis vor dem Sportplatz ,Am Tiergarten®, be-
grenzt durch den westlichen Wirtschaftsweg.

Im Ubrigen sind die von dieser Planung beriihrten Flachen der Flur-
/Katasterbezeichnung Gemarkung Kaster, Flur 3 und/oder 5 zuzuordnen.
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Der Plangeltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 15/Kaster, 12. Anderung wird wie
folgt begrenzt:

Im Norden: durch die Objekte der Stral3e ,Am Tiergarten bzw. des Sportplatzes
-Am Tiergarten®.

Im Osten: durch die Wegeflache des Friedhofszubringers des Friedhofs Kaster
bzw. der dstlich der ehemaligen Gleisanlage gelegenen Flachen in
Verlangerung der Hauptachse der ,Franz-Voosen-Stral3e®.

Im Stden:  durch die Objekte der Stral3e ,Am Glockenputz* sowie der ,Heinrich-
straRe” und dem Grundstiick Gemarkung Kaster, Flur 3, Flurstiick 493.

Im Westen: durch die Flachen der Gemarkung Kaster, Flur 5, Flurstticke 175 und
295 (Objekte ,St.-Rochus-Stral3e 23-33).

Zur geometrisch eindeutigen Plangebietsabgrenzung wird im Ubrigen auf den abge-
druckten Ubersichtsplan verwiesen, der im Wesentlichen die Flachen des Wettbe-
werbgebietes des Rahmenplans Kaster betrifft.

Wesentliches Planungsziel dieses Bauleitverfahrens ist primar die Verwirklichung der
Ziele aus dem Rahmenplan Kaster wie eine bedarfsangepasste und nachhaltige
Starkung des Ortskerns von Kaster, insbesondere im Hinblick auf eine Steigerung
der Attraktivitat sowie Erh6hung der Aufenthaltsqualitat -Stichwort Urbanitat-, sowie
die Starkung und AngebotsvergréfRerung des Einzelhandels ohne Beeintrachtigung
der vorhandenen Versorgungslage und eine Ankniupfung des Ortsteils ,Alt-Kaster*.

Es besteht gem. § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch fiir Jedermann (Offentlichkeit) Gelegen-
heit, sich Uber den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 50/Bedburg, 1. vereinfachte
Anderung sowie die allgemeinen Ziele und Zwecke und die wesentlichen Auswirkun-
gen der Planung mit Begriindung und Anlagen hierzu in der Zeit vom

Donnerstag, 07. April 2011 bis zum Montag, 09. Mai 2011 (einschlief3lich)

wahrend der Dienststunden, und zwar montags und dienstags von 8:30 Uhr bis
12:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, mittwochs von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr,
donnerstags von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr sowie frei-
tags von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr bei der Stadtverwaltung Bedburg, Rathaus Kaster,
Am Rathaus 1, Zimmer 205, 50181 Bedburg, zu unterrichten. Keine oder nur einge-
schrankte Moglichkeit der Einsichtnahme oder Abgabe von Stellungnahmen besteht
auf Grund der Feiertagsregelung an folgenden Tagen:

Freitag, 22.04.2011 (Karfreitaq), ganztagiq geschlossen
Montag, 25.04.2011 (Ostermontaq), ganztaqgig geschlossen

Zum Planverfahren liegen umweltbezogene Informationen bzgl. den allgemeinen
Auswirkungen der Planung vor. Der Planentwurf hangt auch im Aushangkasten des
Rathauses in Kaster, 2. Obergeschoss, zur Einsicht aus. Gleichzeitig besteht Gele-
genheit zur AuRerung und Erdrterung der Planung mit einem sachkundigen Vertreter
der Stadtverwaltung sowie Stellungnahmen mindlich, zur Niederschrift oder schrift-
lich vorzutragen.

Zum Planentwurf nebst Begriindung und Anlagen kénnen auch schriftliche Stellung-
nahmen abgegeben werden. Nicht fristgemald abgegebene Stellungnahmen kénnen
bei der Beschlussfassung uber diesen Bebauungsplan unbertcksichtigt bleiben. Ein
Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung ist unzuléassig, soweit mit ihm Ein-
wendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Ausle-
gung nicht oder verspatet geltend gemacht wurden (sog. Praklusion von Einwendun-

gen).



Bedburg, 04.04.2011
Stadt Bedburg
Der Blrgermeister

- Aoesclh

(Gunnar Koerdt)

Hinweise:

1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 des BauGB Uber die Entschadigung von
durch den Bebauungsplan eintretenden Vermdgensnachteilen sowie die Falligkeiten und das Erléschen
entsprechender Entschadigungsanspriiche wird hingewiesen.

2. Hinweis gemaf § 4a Abs. 6 BauGB:
Stellungnahmen, die im Verfahren der Offentlichkeits- und Behérdenbeteiligung nicht rechtzeitig abge-
geben worden sind, kénnen bei der Beschlussfassung tiber den Bauleitplan unberiicksichtigt bleiben,
sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hatte kennen muissen und deren Inhalt fur die
RechtmaRigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist.

3. Hinweis gem. § 47 Abs. 2a VwGO (Verwaltungsgerichtsordnung):

Der Antrag einer naturlichen oder juristischen Person, der einen Bebauungsplan oder eine Satzung nach
§ 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 oder § 35 Abs. 6 des Baugesetzbuchs zum Gegenstand hat, ist unzulés-
sig, wenn die den Antrag stellende Person nur Einwendungen geltend macht, die sie im Rahmen der
offentlichen Auslegung (8 3 Abs. 2 des Baugesetzbuchs) oder im Rahmen der Beteiligung der betroffe-
nen Offentlichkeit (§ 13 Abs. 2 Nr. 2 und § 13a Abs. 2 Nr. 1 des Baugesetzbuchs) nicht oder verspétet
geltend gemacht hat, aber hatte geltend machen kdénnen, und wenn auf diese Rechtsfolge im Rahmen
der Beteiligung hingewiesen worden ist. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB
beachtlich sind.

4, Hinweis gemaf § 13 Abs. 3 Satz 2:
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wird von der Umweltpriifung nach § 2 Abs. 4 BauGB gemaf
§ 13 Abs. 3 Satz 1 abgesehen.

Lageplan Bebauungsplan Nr. 15/Kaster, 12. Anderung:
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Bedburg, den 04.04.2011
(Stadt / Gemeinde)

Bekanntmachung
der Stadt Bedburg fur die Bezirksregierung Kdln

Planfeststellungsverfahren nach dem Bundesfernstraliengesetz (FStrG) fur die Wie-
derherstellung der BAB 44 zwischen Jackerath und dem Autobahnkreuz Holz ein-
schliel3lich Neubau des AK Jackerath und 6-streifiger Ausbau der BAB 46 zwischen
dem Autobahnkreuz Wanlo und dem Autobahnkreuz Holz sowie Umbau dieser
Kreuze einschliel3lich der FolgemalRnahmen auf den Gebieten der Gemeinden Ju-
chen und Titz sowie der Stadte Bedburg und Monchengladbach

Der Planfeststellungsbeschluss der Bezirksregierung Kéln (Dezernat 25) vom 14. Marz
2011 — Az.: 25.3.3.2-1/09 —, der das o.a. Bauvorhaben betrifft, liegt mit einer Ausfertigung
des festgestellten Planes (einschliel3lich Rechtsbehelfsbelehrung)

in der Zeit vom 06.04.2011 bis 20.04.2011 (einschlie3lich) bei der Gemeindeverwaltung /
Stadtverwaltung

Bedburg
im Rathaus Kaster, Am Rathaus 1 in 50181 Bedburg, (Zimmer 204 und 205)
wahrend der Dienststunden

Montags 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr  und  14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Dienstags 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr  und  14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Mittwochs 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr
Donnerstags 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr  und  14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Freitags 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr

zur allgemeinen Einsichtnahme 6ffentlich aus.

Der Planfeststellungsbeschluss und der festgestellte Plan kbnnen auch beim
Landesbetrieb Stralenbau NRW
Breitenbachstr. 90
41065 Mdnchengladbach

eingesehen werden.

Der Planfeststellungsbeschluss wurde den Beteiligten, tber deren Einwendungen ent-
schieden worden ist, zugestellt.
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Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Beschluss den ubrigen Betroffenen gegentiber
als zugestellt (8 74 Abs. 4 Satz 3 Verwaltungsverfahrensgesetz fur das Land Nordrhein-
Westfalen).

Planfeststellungsbeschluss und festgestellter Plan enthalten aus Griinden des Daten-
schutzes keine Einzelangaben tber personliche oder sachliche Verhéltnisse bestimmter
oder bestimmbarer naturlicher Personen.

Der Blrgermeister

j‘_ Aoewclh

(Gunnar Koerdt)
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Bekanntmachung

Die offentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Gemeinde Elsdorf und dem Erftkreis
vom 26.08.199 (ber die Wahrnehmung des Beratungsauftrages nach § 4 Landespflegegesetz
ist von der Stadt Elsdorf zum 31.12.2011 gekindigt worden.

Die offentlich-rechtliche Vereinbarung wurde von der Bezirksregierung Kéln am 21.10.1999
genehmigt und im Amtsblatt fur den Regierungsbezirk Koln vom 02.11.1999, Nr. 44,
offentlich bekannt gemacht.

Die offentliche Bekanntmachung der Aufhebung der o6ffentlich-rechtlichen Vereinbarung
erfolgte am 21.01.2011 im Amtsblatt Nr. 8/11 fur den Regierungsbezirk Koln.

Die Aufhebung der 6ffentlich-rechtlichen Vereinbarung wird am 01.01.2012 wirksam.



	BLANKO - AMTSBLATT
	Zvbekanntmachung
	Rat12.04.11
	01_BP15 Kaster_Bekanntmachung frühzeitige Beteiligung_1
	02_Bed Kaster_15_Planzeichnung_DINA4_1
	03_Bekanntmachungstext Planfeststellungsbeschluss_1
	Bekanntmachung



